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Rechtsfolgenzumessung  im Strafrecht für 

Schuld des Täters Erziehung

Ziel: Ăvor allem 

erneuten Straftaten

entgegenwirkenñ

§ 2 JGG

Schuld 

als Element 

der ĂStrafñzu-

messung,

Strafe zur

Erziehung

§ 17 II JGG:

Schwere der 

Schuld

nach § 46 StGB zu

berücksichtigen:

- Beweggründe, Ziele

- Gesinnung

- Tatfolgen

- Nachtatverhalten

- etc.

Erziehungsmaßregel, Zuchtmittel, 

Jugendstrafe

Ausnahmen: Maßregeln der Besserung und Sicherung, §§ 63, 64 StGB

Erwachsene Jugendliche

Geldstrafe

Freiheitsstrafe
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Beschuldigter sowie delinquentem Verhalten von Kindern 
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I. Allgemeines

Nach den Erkenntnissen kriminologischer Forschung ist 

Jugendkriminalität im Bagatellbereich bis hin zu mittelschweren 

Verfehlungen zumeist ein entwicklungstypisches, großteils 

unentdeckt bleibendes Verhalten, das sich im weiteren 

Reifungsprozess von selbst verliert. 

Eine jugendstrafrechtliche Reaktion beziehungsweise Sanktion ist 

somit bei einer Vielzahl von jugendlichen und heranwachsenden 

Beschuldigten entbehrlich. Die prozessualen Möglichkeiten zur 

Verfahrenseinstellung gemäß den ÄÄ45, 47 Jugendgerichtsgesetz 

(JGG) erlauben es daher, nach anderweitiger erzieherischer 

Einwirkung auf den Beschuldigten von einer weiteren 

Strafverfolgung abzusehen (Diversion).



 

Erzieherische Maßnahmen nach ÄÄ45, 47 JGG haben in erster Linie 

dann Aussicht auf Erfolg, wenn sie in einem engen zeitlichen 

Zusammenhang mit der Tat erfolgen. Daher kommt der Polizei, in 

enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und der 

Jugendgerichtshilfe, aufgrund ihrer örtlichen und persönlichen Nähe 

zu den Beschuldigten eine besondere Bedeutung zu. 

Bei schwerer wiegenden Delikten oder wiederholter Delinquenz ist es 

erforderlich, zeitnah mit den formellen und informellen Mitteln des 

Jugendstrafrechts zu reagieren, deutlich und unmissverständlich 

Grenzen zu setzen sowie Verhaltensalternativen aufzuzeigen. 



 

ÂDer Täter -Opfer -Ausgleich

JHW   Freiburg



 

Der Täter-Opfer-Ausgleich

JHW   Freiburg



 

Verlauf eines TOA

Zuweisung des Falles durch Staatsanwaltschaft, 

Jugendgerichtshilfe oder  Jugendgericht     

Anschreiben mit Info-Blatt an Opfer /  TäterInnen; 

bei Jugendlichen Information an Sorgeberechtigte(n)

Getrennte Vorgespräche mit Opfer/n bzw. TäterInnen

Täter-Opfer-Ausgleichsgespräch

Schriftliche Fixierung von Vereinbarungen

Überwachung der Vereinbarungen

Abschlussbericht an Staatsanwaltschaft / Jugendgericht



 

Vorteile für das Opfer

Ą mehr persönliche Unterstützung als im traditionellen Verfahren

Ą Abbau von Ängsten , psychischer Störungen und  Belastungen

Ą Stärkung des Vertrauens in das Funktionieren unserer Rechtsordnung

Ą Überwinden, Milderung bzw. Verhinderung von Konflikten, welche    

durch die Straftat entstanden sind und weiter entstehen können

Ą direkte Einflussmöglichkeiten auf den Verlauf des Verfahrens und 

konkrete Artikulation des Anliegens

Ą Möglichkeit der schnellen, unbürokratischen Durchsetzung 

zivilrechtlicher  Ansprüche



 

Vorteile für den/ die TäterIn

Ą nicht nur Konfrontation mit den rechtlichen, sondern auch mit den

tatsächlichen Folgen der Tat

Ą Ansprechen und Erreichen der emotionalen Ebene durch die direkte

Konfrontation mit dem Opfer

Ą Erkennen des begangenen Unrechts und den Auswirkungen der Tat durch

die aktive Beteiligung an der Konfliktlösung 

Ą Motivationsstärkung, für die Folgen einzustehen

Ą Vermeidung eines Zivilprozesses einschließlich der damit verbundenen

Kosten





 

Jugendkriminalität

Erstes Buch Justizvollzugsgesetzbuch BW

§ 2 Aufgaben

(1) Die kriminalpräventive Aufgabe des Strafvollzugs und des 

Jugendstrafvollzugs in Baden-Württemberg liegt im Schutz der 

Bürgerinnen und Bürger vor weiteren Straftaten. Strafvollzug und 

Jugendstrafvollzug leisten einen Beitrag für die Eingliederung der 

Gefangenen in die Gesellschaft, die innere Sicherheit und für den 

Rechtsfrieden. 

(2) Der Vollzug der Untersuchungshaft dient dem Zweck, durch sichere 

Unterbringung der Untersuchungsgefangenen die Durchführung eines 

geordneten Strafverfahrens zu gewährleisten und eine spätere 

Strafvollstreckung sicherzustellen. 



 

Jugendkriminalität

Viertes Buch Justizvollzugsgesetzbuch BW

§ 2 Behandlungs- und Erziehungsgrundsätze

(1) Die jungen Gefangenen sind unter Achtung ihrer Grund- und Menschenrechte zu 

behandeln. Niemand darf unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 

unterworfen werden.

(2) Die jungen Gefangenen sind in der Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen 

Nächstenliebe, zur Brüderlichkeit aller Menschen und zur Friedensliebe, in der Liebe 

zu Volk und Heimat, zu sittlicher und politischer Verantwortlichkeit, zu beruflicher und 

sozialer Bewährung und zu freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu erziehen.

(3) Das Leben im Jugendstrafvollzug soll den allgemeinen Lebensverhältnissen junger 

Menschen in Freiheit soweit als möglich angeglichen werden.

(4) Schädlichen Folgen des Jugendstrafvollzuges ist entgegenzuwirken. Die jungen 

Gefangenen sind insbesondere vor Übergriffen zu schützen.

(5) éé. bis  (8) é.



 

Jugendkriminalität

Verfassung des Landes Baden-Württemberg

ERSTER HAUPTTEIL    Vom Menschen und seinen Ordnungen

III. Erziehung und Unterricht 

Artikel 12

(1) Die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe, zur 

Brüderlichkeit aller Menschen und zur Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und Heimat, 

zu sittlicher und politischer Verantwortlichkeit, zu beruflicher und sozialer Bewährung 

und zu freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu erziehen.

(2) Verantwortliche Träger der Erziehung sind in ihren Bereichen die Eltern, der Staat, die 

Religionsgemeinschaften, die Gemeinden und die in ihren Bünden gegliederte Jugend.



 

JVA Adelsheim



JVA Adelsheim    Allgemeine Informationen

Die Anstalt ist für den Jugendstrafvollzug zuständig und verwirklicht deshalb erzieherische Schwerpunkte. 

Die Anstaltsschule hat 82 Plätze und führt hauptsächlich zum Hauptschulabschluss. 16 Eigenbetriebe

bieten u.a. 175 Ausbildungsplätze an (Berufsfelder: Metall, Holz, Elektro, Farbe, Gartenbau und Ernährung). 

30 Lehrstellen stehen für externe Auszubildende zur Verfügung. In 6 Unternehmerbetrieben gibt es 

verschiedene Arbeitsmöglichkeiten. Die Freigänger arbeiten oder lernen außerhalb der Anstalt. Das 

differenzierte Freizeit- und Sportprogramm ist auf die Bedürfnisse der jungen Gefangenen während und 

nach der Haft abgestimmt. Es steht eine Sporthalle mit Sportplatz zur Verfügung. Junge Gefangene können 

Mitglied im örtlichen Sportverein werden. Die Anstalt beherbergt auch die zentrale Zugangsabteilung für den 

baden-württembergischen Jugendstrafvollzug. Im Jahr 1997 wurde eine sozialtherapeutische Abteilung mit 

20 Plätzen für therapiebedürftige Sexual- und Gewalttäter eingerichtet.

Die Anlage liegt auf einem 10 ha großen, leicht ansteigenden Gelände außerhalb der Stadt Adelsheim. Im 

Jahr 2003 war die Anstalt mit durchschnittlich 428 Gefangenen belegt. Sie verfügt über ca. 230 

Personalstellen in verschiedenen Diensten. Hinzu kommen nebenamtliche Mitarbeiter wie z.B. 

Berufsschullehrer, Ärzte und Gruppenanleiter.



 

Internet: www.prisma - jugendhilfe.deInternet: www.cjd -projekt -chance.de

E-Mail: info@prisma - jugendhilfe.deE-Mail: info@cjd -projekt -chance.de

Fax: 07152/3300582Fax: 07933/700875 

Telefon: 07152/33123 -300Telefon: 07933/700 -900

Anschrift: Seehaus 1, 71229 LeonbergAnschrift: Frauental 53, 97993 Creglingen

Jugendhof Seehaus von Prisma e.VProjekt Chance im CJD Creglingen
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